
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLUNGNAHME 

vom 30.03.2009 

der Ständigen Fachkonferenz (SFK) 3 „Familienrecht und Beistand-

schaft, Amtsvormundschaft“ des Deutschen Instituts für Jugendhilfe 
und Familienrecht (DIJuF) eV 

 

Anrechnung des Kinderbonus 
 

Das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in 

Deutschland vom 02.03.2009 sieht ua die Zahlung des sog. Kinderbo-

nus vor, der in § 66 Abs. 1 S. 2 EStG sowie in § 6 Abs. 3 BKGG veran-

kert ist. Danach wird für jedes Kind, das im Jahr 2009 Anspruch auf 

Kindergeld hat oder haben wird, eine einmalige Zahlung von 100 EUR 

geleistet.  

Gem. der Regelung des Gesetzes zur Nichtanrechnung des Kinder-

bonus vom 02.03.2009 wird diese Leistung nicht auf staatliche Leis-

tungen, die einkommensabhängig gezahlt werden, angerechnet. 

Des Weiteren findet auch bei UVG-Leistungen keine Anrechnung 

statt. Damit ist klargestellt, wie sich die Einmalzahlung auf die öffentli-

chen Leistungen im Ausgabenbereich auswirkt.  

Die Frage der Anrechnung des Kinderbonus auf die zivilrechtliche 

Unterhaltsverpflichtung wurde und wird dagegen durchaus kontro-

vers diskutiert. 
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In ihrer 13. Sitzung am 30.03.2009 hat sich die Ständige Fachkonferenz (SFK) 3 „Famili-

enrecht und Beistandschaft, Amtsvormundschaft“ des Deutschen Instituts für Ju-

gendhilfe und Familienrecht (DIJuF) eV ebenfalls mit der Thematik befasst und ge-

langte zu den nachfolgend dargestellten Bewertungen: 

Der Kinderbonus muss bei der zivilrechtlichen Unterhaltszahlung Berücksichtigung fin-

den, denn seinem Wesen nach handelt es sich um eine Kindergeldleistung, die ent-

sprechend § 1612b BGB zu berücksichtigen ist. 

Folgt man den Vorgaben dieser Vorschrift, wird der Kinderbonus – wie das Kindergeld 

– bei minderjährigen Kindern, die von einem Elternteil betreut werden, hälftig ange-

rechnet. In allen anderen Konstellationen (volljährige Kinder, minderjährige Kinder, 

die von Dritten betreut werden) erfolgt eine volle Anrechnung, wobei die einmalige 

Anrechnung am praktikabelsten sein dürfte und nach den Intentionen des Gesetz-

gebers nicht anteilig auf das Jahr umgelegt wird.  

Die Anrechnung erfolgt auf den Bedarf des Kindes und nicht auf den Unterhalt (Zahl-

betrag). Damit kommt es nicht auf den titulierten Unterhaltsanspruch an. Maßgeblich 

ist vielmehr, wie hoch der Bedarf des Kindes ist. Von diesem Bedarf wird sodann das 

Kindergeld hälftig (oder voll) sowie der Kinderbonus hälftig (oder voll) abgesetzt. Den 

verbleibenden Betrag schuldet der Unterhaltspflichtige. Liegt der titulierte Unterhalt 

über diesen Betrag, wird er entsprechend gekürzt. Liegt der titulierte Unterhalt unter 

diesem Betrag, findet kein Abzug statt. 

Da der Bedarf eines Kindes nicht niedriger sein kann als der in § 1612a BGB festgeleg-

te Mindestunterhalt, ergibt sich, dass auch bei Anrechnung des Kinderbonus be-

stimmte Unterhaltsbeträge nicht unterschritten werden können, sodass sich der Kin-

derbonus auf die Höhe des Rückgriffs der UVG-Leistungen nach § 7 UVG nicht aus-

wirkt. 

Sofern es sich um minderjährige Kinder handelt, die bei einem Elternteil leben, schul-

det der Unterhaltspflichtige auch bei Berücksichtigung des hälftigen Kinderbonus in 

den einzelnen Altersgruppen immer noch folgende Beträge (Beispiele bezogen auf 

ein erstes oder zweites Kind im kindergeldrechtlichen Sinne): 

1. Altersgruppe: 

Mindestunterhalt 281 EUR – hälftiges Kindergeld 82 EUR – hälftiger Kinderbonus 50 EUR 

= 149 EUR; 
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2. Altersgruppe: 

Mindestunterhalt 322 EUR – hälftiges Kindergeld 82 EUR – hälftiger Kinderbonus 50 EUR 

= 190 EUR; 

3. Altersgruppe: 

Mindestunterhalt 377 EUR – hälftiges Kindergeld 82 EUR – hälftiger Kinderbonus 50 EUR 

= 245 EUR. 

Die SFK 3 hat ausführlich die Frage diskutiert, wie der Kinderbonus zu berücksichtigen 

ist. Hierbei sind verschiedene Fallgruppen unterschieden worden: 

1. In laufenden gerichtlichen Verfahren sind die Anträge für einen Monat anzupassen 

im Hinblick auf § 308 ZPO, da nur der um den hälftigen Kinderbonus verringerte Be-

trag geschuldet wird. 

2. Im Rahmen der Vollstreckung von dynamischen Titeln dürfte durch die Formulie-

rung „abzüglich des hälftigen Kindergelds“ auch der Abzug des Kinderbonus erfasst 

sein, sodass der Titel die Vollstreckung über den reduzierten Betrag hinaus nicht zu-

lässt. Letztlich wird diese Frage allerdings durch die Vollstreckungsgerichte zu klären 

sein. Am praktikabelsten dürfte es sein, wenn für einen Monat ein teilweiser Vollstre-

ckungsverzicht iHv 50 EUR bei minderjährigen Kindern und iHv 100 EUR bei Volljähri-

gen erklärt wird.  

3. In den Fällen, in denen weder ein gerichtliches Verfahren noch eine Vollstreckung 

läuft, aber eine Beistandschaft besteht, sollte der Beistand im Hinblick auf das Ver-

trauen, das ihm entgegengebracht wird, auf die Möglichkeit der Anrechnung hin-

weisen. Die Beistände können den Unterhaltsschuldnern in diesem Zusammenhang 

vorschlagen, den Kindern den Betrag „einfach zu schenken“. 

Sofern Leistungen nach SGB II und SGB XII bezogen werden, darf von den Leistungs-

trägern erwartet werden, dass sie ihren Informationspflichten entsprechen werden.  

Den Familienrechtsanwält/inn/en wird empfohlen, die Beteiligten rechtzeitig über 

den Kinderbonus und seine mögliche Handhabung zu informieren. An Unterhalts-

schuldner können sie ebenfalls mit dem Vorschlag herantreten, auf eine Anrechnung 

des Kinderbonus zu verzichten. 

4. Sofern die Eltern zu einer Kostenbeteiligung herangezogen werden, weil für das 

Kind Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe erbracht werden, soll der Kinderbonus 

nicht an die Jugendhilfe gezahlt werden. Diesbezüglich wird auf die Stellungnahme 
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des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) eV, die wie die wei-

teren Stellungnahmen des DIJuF zu der Thematik Kinderbonus auf der Internetseite 

www.dijuf.de veröffentlicht ist, verwiesen. 

Da es idR aus Zeitgründen nicht möglich sein dürfte, eine Berücksichtigung des hälfti-

gen Kinderbonus in dem Monat vorzunehmen, in dem er ausgezahlt wird, erscheint 

es unbedenklich, wenn die Verrechnung in einem der Folgemonate zeitnah erfolgt. 

Im Hinblick auf die Verrechnungsvorschriften des BGB, insbesondere § 366 Abs. 2 

BGB, erscheint eine Verrechnung auf Unterhaltsrückstände bedenkenfrei. 

Die Mitglieder der SFK 3 stimmen darin überein, dass der Aspekt des fairen Umgangs 

miteinander zu beachten ist. Gleichwohl sehen sie es als sinnvoll an, darauf hinzuwir-

ken, dass das Geld den Kindern belassen, also mit Zustimmung des Unterhaltspflichti-

gen keine Anrechnung vorgenommen wird. 

 

Für die SFK 3 Gretel Diehl, Vorsitzende 

 

 


